
Was passiert in den Landkreisen und kreis-
freien Städten in der Wirtschaftsentwick-
lung, welche gemeinsamen Ziele gilt es 
zu verwirklichen? Wo gibt es Probleme? 
Mitte September starteten die Regionalge-
spräche, deren Ziel es ist, die regionale 
Präsenz der Ingenieurkammer Sachsen-
Anhalt im Land zu verstärken. Besonderes 

Augenmerk liegt in diesem Jahr darauf, 
die ehrenamtlichen Regionalvertreter den 
Landräten, Vertretern und Fachbereichs-
leitern vorzustellen und über die Schwer-
punkte der Kammerarbeit zu informieren. 
Die Regionalvertreter sollen als persönli-
che Ansprechpartner in den Regionen des 
Landes etabliert werden. Erste Stationen 

waren der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Je-
richower Land und der Altmarkkreis. Wie 
sieht es mit der Digitalisierung der Land-
kreise aus? Welche Rolle spielt BIM? Aber 
auch Fachkräftemangel war Thema ange-
regter Diskussionen zwischen IK-Vorstand, 
Geschäftsführung sowie Amtsleitern und 
Landräten der Regionen. 

Mitteilungen
der Ingenieurkammer
Sachsen-Anhalt

Ingenieurkammer unterwegs 

Regionalgespräche 2019 gestartet
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Bei den diesjährigen Regionalgesprächen tauschte sich der Vorstand der IKST mit den Landkreisvertretern aus.
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Bekanntmachungen
Mit Beschluss der 5. Vertreterversammlung 
der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt vom 
11.11.2016 ist das offizielle Veröffentli-
chungsorgan der Ingenieurkammer Sach-
sen-Anhalt die Website www.ing-net.de. 
Alle offiziellen Bekanntmachungen sind auf 
der Startseite unter dem Menüpunkt „Be-
kanntmachungen“ zu finden.

Das Bundesministerium des Innern, für 
Bauen und Heimat hat am 5. August 2019 
reagiert und einen Erlass zur Anwendung 
der HOAI nach dem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) veröffentlicht. 
Dieser beschreibt, so der Absatz 1 des 
Erlasses, Maßnahmen, die bis zur unions-
rechtskonformen Anpassung der HOAI an-
zuwenden sind.

Im Erlass stellt das Bundesministerium unter 
anderem klar, dass bei Verträgen, die vor 
der Urteilsverkündung geschlossen wur-
den, weiterhin von der Wirksamkeit auszu-

gehen ist – „auch soweit bei der Vergabe 
und dem Vertragsschluss von der verbindli-
chen Geltung der Mindest- und Höchstsät-
ze ausgegangen wurde.“ 

Weitere Kernaussagen des Erlasses beste-
hen darin, dass
• bei bestehenden Verträgen nachträglich 

kein Anpassungsanspruch an Mindest-
sätze besteht,

• bei VgV-Verfahren Angebote nicht aus-
schließlich deshalb ausgeschlossen wer-
den dürfen, wenn das Angebot den Min-
destsatz unterschreitet; unberührt davon 

ist die Prüfung auf Angemessenheit,
• auch künftig ein Honorar nach dem Min-

destsatz vereinbart werden kann,
• das EuGH-Urteil keine Aussage zum Ver-

gaberecht der öffentlichen Auftraggeber 
enthält.

 
Dem Erlass sind bereits Vertragsmuster und 
Erläuterung beigelegt, die sich vorerst auf 
den Bereich „Objektplanung – Gebäude 
und Innenräume“ beziehen. Diese finden 
Sie auch in den Informationen auf unserer 
Website www.ing-net.de im ‚News-Fin-
der‘ unter dem Stichwort „HOAI“.

Erlass des BMI zur Anwendung der HOAI nach EuGH-Urteil
Hinweise zur Anwendung der HOAI/Angepasste Vertragsmuster RBBau

Wie viele andere Landkreise digitalisiert 
das Jerichower Land bereits seit Jahren die 
Verwaltung und schafft Voraussetzungen 
für digitale Baugenehmigungsverfahren. 

Allerdings wurden mit der Digitalisie-
rung der Landkreisverwaltungen entwick-
lungsbedingt unterschiedliche Lösungen 
gefunden. Für Dr. Rainer Berger und die 
Fachleute der Landkreise kein unüberwind-
liches Problem. Er sieht den Lösungsansatz  
darin, „Schnittstellen zu schaffen“, um die 
Vernetzung bestehender Abläufe zu si-
chern. Die Differenziertheit sollte bewahrt 
werden, anstatt mit einer neuen „Einheits-
lösung“ zusätzliche finanzielle Mittel zu 
binden. Ein Schlüssel in diesem Prozess ist 
für Dr. Berger die Fort- und Weiterbildung 
durch die Ingenieurakademie Sachsen-

Anhalt GmbH nach den hohen Qualitäts-
standards von buildingSMART und VDI für 
Ingenieurbüros und Verwaltungen. Dieses 
Angebot wurde gern angenommen.

Ebenso wie die öffentliche Vergabe als In-
strument der regionalen Wirtschaftsförde-
rung wurden auch Themen wie die Landes-
bauordnung, die Fachkräftesicherung und 
die Nachwuchsgewinnung am Tisch disku-
tiert. Einig waren sich die Gesprächspart-
ner in allen Gesprächen, noch energischer 
bei Landesregierung und Parlament eine 
Vereinfachung und Entbürokratisierung 
des Vergabegesetzes zu fordern. Eine 
Zunahme an Bürokratie durch vorauseilen-
den Gehorsam wird nicht unterstützt. Die 
Nachwuchsgewinnung in unterschiedli-
chen Ingenieurdisziplinen bereitet einigen 

Landkreisen, wie auch vielen Ingenieurbü-
ros Sorgen, da es die Nachwuchsingeni-
eure selten in die ländlichen Regionen 
zieht und sie vielmehr die Nähe zu den 
großen Städten wie Magdeburg suchen. 
Die Ingenieurkammer wird u. a. bei Fir-
menkontaktmessen weiterhin unterstützen, 
um den Nachwuchs zu erreichen.

Fazit der ersten Gespräche: Die Regio-
nalgespräche sind ein wichtiger Schritt in 
Richtung Intensivierung der Zusammenar-
beit aller Akteure des Planens und Bauens 
in den Regionen und sollten jährlich im 
neuen Gesprächsformat fortgesetzt wer-
den. 



3

Deutsches Ingenieurblatt – Sachsen-Anhalt / Oktober 2019

Um langjährige Mitglieder der Ingenieur-
kammer Sachsen-Anhalt in einem würdi-
gen Rahmen zu ehren und ihnen unseren 
besonderen Dank für ihre Treue, ihr Ver-
trauen und ihr Engagement auszuspre-
chen, luden der Präsident, der Vorstand, 
die Vertreter und die Geschäftsführung der 
Ingenieurkammer am 4. September 2019 
zur feierlichen Urkundenübergabe in die 
Wallonerkirche nach Magdeburg ein. 

Ehrungen als ein Ausdruck außerordent-
licher Wertschätzung und die Verleihung 
der Urkunden drücken in besonderem 
Maße den Dank und die Anerkennung der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt gegen-
über ihren langjährigen Mitgliedern aus, 
die sich seit 10 oder 25 Jahren verdient 
gemacht haben. 

Die Ehrenurkundenübergabe wurde nun 
zum dritten Mal als ein öffentlicher Festakt 
in besonderem Ambiente durchgeführt. 
Mehr als 30 Mitglieder hatten sich dazu 
angemeldet und erschienen mit Beglei-
tung. Neben einem Grußwort durch Kam-
merpräsident Jörg Herrmann bekam auch 
Thomas Böttcher, Presbyter der evange-
lisch-reformierten Gemeinde Magdeburg, 
die Gelegenheit, über die Räumlichkeiten 
und ihre 800-jährige Geschichte zu spre-
chen. Das außergewöhnliche „Bauwerk im 
Bauwerk“, welches der evangelisch-refor-
mierten Gemeinde heute einen modernen, 
den aktuellen Ansprüchen entsprechenden 
und multifunktionalen Arbeits- und Lebens-
raum bietet, wurde 2016 durch den Archi-
tekten- und Ingenieurpreis des AIV zum 
„Bauwerk des Jahres 2015“ gekürt. 

Nach der Übergabe der Ehrenurkunden 
hatten die Mitglieder Gelegenheit, bei 
Kaffee, Kuchen und Sekt ins Gespräch zu 
kommen und sich in den Räumlichkeiten 
der Wallonerkirche sowohl im Langhaus 
als auch im Hohen Chor umzusehen. 

Für die Weiterentwicklung unseres Bundes-
landes Sachsen-Anhalt werden auch zu-
künftig Ingenieurinnen und Ingenieure mit 
Kompetenz gebraucht. Das macht sowohl 
Ingenieurnachwuchs als auch erfahrene 
Berufskollegen erforderlich.
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Langjährige Mitglieder bekamen von Präsident Jörg Herrmann eine Ehrenurkunde in einem feierlichen Rahmen überreicht.

Kammertreue wird belohnt 
Mitglieder erhielten Ehrenurkunden für 10 und 25 Jahre Kammermitgliedschaft
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Zum 15. BIM-Frühstück am 3. September 
2019 gab Rechtsanwalt Martin Wittjen, 
Hauptgeschäftsführer des Bundes Deut-
scher Baumeister (BDB), eine Einführung 
zum Thema „Baumeister 4.0 BDB – eine 
neuer Titel?“

Warum beschäftigen wir uns mit diesem 
Thema? RA Martin Wittjen begründete 
das Vorhaben folgendermaßen: „Der Bau-
meister 4.0 verbindet Altehrwürdiges mit 
Zeitgemäßem. Er verbindet Netzwerk und 
integrale Zusammenarbeit der Planungs-
disziplinen mit modernen Instrumenten der 
digitalen („4.0“-)Welt, die das Arbeiten 
der Architekten, Ingenieure und Bauaus-
führenden nachhaltig verändert.

Der „Baumeister 4.0“ drückt den Anspruch 
am ganzheitlichen Arbeiten der Planer und 
Bauausführenden aus, der wirtschaftlich 
zugunsten des Auftraggebers und des spä-
teren Betreibers arbeitet, der ökologisch 
nachhaltig denkt, weil er den gesamten 
Lebenszyklus des Bauwerks im Auge hat 

und der qualitativ hochwertig plant, weil 
er Fehler frühzeitig erkennen und besser 
vermeiden kann.“ 

Den BDB-Initiatoren geht es um „… die 
Rückbesinnung auf den baumeisterlichen 
Gedanken und die Herausbildung des 
Berufsbildes (und Titels?) eines „Baumeis-
ters 4.0“, der durch Zusatzqualifikationen 
besonders befähigt und in der Lage ist, 
die Zusammenarbeit der planenden und 
bauausführenden Berufe zu steuern und zu 
koordinieren auf Basis digitaler Methoden, 
breiten planerisch-technischen Wissens, 
handwerklicher Grundlagenkenntnisse so-
wie vertiefter Kenntnisse in den Bereichen 
Kommunikation, Vermittlung und Konflikt-
bewältigung“.

Die anwesenden Ingenieure und Architek-
ten mit Erfahrungen in der Digitalisierung 
und Verbandsarbeit unterstrichen die not-
wendige Trennung von „Planen und Bau-
en“ als deutsches Modell zur Qualitätssi-
cherung. Die aktuellen Spezialisierungen 

von BIM-Managern und BIM-Koordinato-
ren bei Großprojekten wurden aufgezeigt. 
Umfangreiche Informationen zur Fortbil-
dung „BIM-Grundlagen und Technologien“ 
und „BIM-Professional“ durch die Ingeni-
eurakademie Sachsen-Anhalt GmbH nach 
den Qualitätsstandards der Richtlinie bS/
VDI 2552 8.1 d und den Anforderungen 
von buildingSMART sowie die Anforderun-
gen an die Berufsbezeichnung „Fachinge-
nieur BIM der Ingenieurkammer Sachsen-
Anhalt“ zeigten den aktuellen Stand auf. 

Für die weitere Diskussion zum Titel „Bau-
meister 4.0“ des BDB gab es grundsätzli-
che Zustimmung zur Tradition, insbesonde-
re unter Beachtung von Berufserfahrung, 
und interessante Impulse aus der Praxis für 
die Weiterentwicklung, um damit den Inge-
nieurverband BDB attraktiver für jüngere 
Ingenieure und Architekten auszurichten.

Dr. Rainer Berger
Sprecher BIM-Cluster Sachsen-Anhalt

BIM-Frühstück 

BIM & Digitalisierung im Fokus von Berufsverbänden 
und Kammern

Das BIM-Frühstück fand im Frauenhofer-Institut Magdeburg statt.
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Rechtsanwalt Dr. Matthias Kuplich, LL. M. 
aus Magdeburg ist seit dem 1. Januar 
2018 Justitiar der Ingenieurkammer Sach-
sen-Anhalt. Er arbeitet nach dem Studium 
der Rechtswissenschaften in Dresden und 
einem Postgraduiertenstudiengang der 
Steuerwissenschaften in Osnabrück seit 
2008 als Rechtsanwalt in Magdeburg.

Im Jahr 2015 gründete er zusammen mit 
drei weiteren Rechtsanwälten die „skbl :: 
Rechtsanwälte : Fachanwälte PartGmbB“. 
Er ist seit Beginn seiner Tätigkeit im Immo-
bilien-, Verwaltungs- und Vergaberecht 
tätig. Zugleich ist er Fachanwalt für Versi-
cherungsrecht.

Rechtsanwalt Dr. Matthias Kuplich,  
LL. M beantwortet Fragen zu:
• Architekten- und Ingenieurrecht,
• Baurecht,
• Vergaberecht,
• Versicherungsrecht,
• Planungsrecht und
• Gewerberecht

Erstberatungen (telefonische Kurzbe-
ratung) können kostenlos erfolgen. 
Ihre Anfragen richten Sie bitte per E-
Mail an: dr.kuplich@ing-net.de.

Architektur- und Ingenieurbüros brauchen 
künftig wohl erst ab 20 Mitarbeitern, die 
mit personenbezogenen Daten zu tun ha-
ben, einen Datenschutzbeauftragten. Über 
eine entsprechende Gesetzesänderung 
berät der Bundesrat abschließend am 
20.09.2019.
 
Hintergrund: Seit dem 25.05.2018 gilt 
die neue Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Für viel Unruhe hat vor allem  
§ 38 BDSG gesorgt. Darin ist u. a. fest-
geschrieben, dass Unternehmen einen Da-
tenschutzbeauftragten brauchen, wenn sie 
mindestens zehn Personen beschäftigen, 
die ständig mit der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten zu tun 
haben. Nach der Gesetzesänderung soll 
diese Zahl von zehn auf 20 Personen er-
höht werden.
 
Quelle: Planungsbüro Professionell 
09/2019

Der Schlichtungsausschuss soll die außerge-
richtliche und rasche Beilegung von Streitig-
keiten ermöglichen, die sich zwischen Mit-
gliedern der Kammer oder auch zwischen 
diesen und ihren Auftraggebern ergeben. 
Das können etwa Streitigkeiten um die ord-
nungsgemäße bzw. normenkonforme Aus-
führung eines Bau- oder Planungsvorhabens 
sein, aber auch Streitigkeiten um den Inhalt 
oder die korrekte Abrechnung von Ingeni-
eurleistungen. Der Schlichtungsausschuss 
besteht aus einem langjährig erfahrenen, 
ehemaligen Gerichtspräsidenten und zwei 
Beratenden Ingenieuren, die auch öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige 
sind, sodass eine spezifische Rechts- und 
Fachkompetenz vorhanden ist. In Honorar-
streitigkeiten wird zudem der Honoraraus-
schuss der Ingenieurkammer beteiligt.

In nahezu 25 Jahren hatte sich der Schlich-
tungsausschuss mit ganz unterschiedlichen 
Konstellationen zu befassen. In fast allen 
Fällen ist es gelungen, den Beteiligten im 
Rahmen der mündlichen Schlichtungsver-
handlung einen sorgfältig begründeten 
Einigungsvorschlag zu unterbreiten, der 

dann die Grundlage für eine gütliche Beile-
gung der Streitigkeit darstellen konnte. Die 
erzielte Einigung wurde in einem Protokoll 
festgehalten, welches den Beteiligten aus-
gehändigt wurde.

Das Schlichtungsverfahren kann daher 
einen möglicherweise langwierigen und 
teuren gerichtlichen Rechtsstreit ersparen. 
Es ist in der Regel nicht nur schneller als 
der Gang vor die Gerichte, sondern auch 
kostengünstiger, zumal eine Beauftragung 
von Rechtsanwälten für das Schlichtungs-
verfahren nicht erforderlich ist. Kommt es im 
Einzelfall nicht zu einer gütlichen Streitbeile-
gung, bleibt den Beteiligten immer noch die 
Möglichkeit, die Gerichte anzurufen.

Nutzen Sie daher diesen besonderen Ser-
vice der Ingenieurkammer! Für weitere 
Auskünfte zum Verfahren steht Ihnen die 
Assistentin der Geschäftsführung, Frau An-
nett Waschk (waschk@ing-net.de) gern zur 
Verfügung.

Dr. Michael Benndorf
Vorsitzender des Schlichtungsausschusses

Rechtsberatung der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kuplich beantwortet den Mitgliedern der Ingenieurkammer 
Sachsen-Anhalt Fragen im Rahmen ihrer ingenieurberuflichen Tätigkeit

Der Schlichtungsausschuss 
der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt sorgt für eine rasche und  
kostengünstige außergerichtliche Streitbeilegung!

DSGVO 
Datenschutzbeauftragter bald 
erst ab 20 Mitarbeitern nötig
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Termine & Weiterbildungsveranstaltungen

Termine der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt | www.ing-net.de > Termine > Sonstige Termine
Termin Ort Veranstaltung/Seminar

14.10.2019 Halle Regionalgespräch

15.10.2019 Haldensleben  Regionalgespräch

4.11.2019 Bernburg Regionalgespräch

19.10.2019 Magdeburg Fest der Technik

23.10.2019 Magdeburg 17. Firmenkontaktmesse der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

5.11.2019 Magdeburg Young Professional Day

14.|15.11.2019 Magdeburg BauScan 2019

Interne Termine | www.ing-net.de > Termine > Interne Termine
Termin Ort Veranstaltung

25.10.2019 Dr.-Tolberg-Saal 
Schönebeck Vorstandssitzung 07/2019, Vertreterversammlung 06/2019

18.11.2019 Magdeburg Vorstandssitzung 11/2019

12.12.2019 Lostau Vorstandssitzung 12/2019

www.ing-net.de 
> Termine

Folgen Sie uns auf:

facebook.com/
Ingenieurkammer

flickr.comtwitter.com/
iksachsenanhalt

Weiterbildungsveranstaltungen der Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt GmbH 
und ihrer Kooperationspartner | www.ingak-st.de > Veranstaltungen 
Termin Ort Veranstaltung

18.10.2019 Magdeburg Wertermittlung von Immobilien und Verkehrswerturteil
Kooperationspartner: Architektenkammer

18.10.2019 Magdeburg Exkursion Tunnelbaustelle

24.10.2019 – 
26.10.2019 Magdeburg BIM-Grundlagen und -Technologien (buildingSMART-/VDI-Basiskenntnisse)  

Kooperationspartner: EIPOS

29.10.2019 Magdeburg VOB 2019

11.11.2019 Wolfsburg Exkursion „VW-Werk“ in Wolfsburg

20.11.2019 Magdeburg Finanzmathematik in der Grundstückswertermittlung – Plausibilitätsnachweise  
und fundiertes Verkehrswerturteil

27.11.2019 Magdeburg Brandschutz im Holzbau bis zur Hochhausgrenze – Theorie

29.11.2019 Magdeburg Grundzüge der Objektüberwachung (Mangel- und Abnahmemanagement)
Kooperationspartner: Architektenkammer

4.12.2019 Magdeburg Brandschutz im Holzbau bis zur Hochhausgrenze – Anwendung


